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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Aufhebungssatzung „Büchnerstraße“,            WI 10 2 
Stadtgebiet beiderseits der Büchnerstraße 
 
Satzungsbeschluss 
 
 
 
 
„1. Die Aufhebungssatzung „Büchnerstraße“, WI 102, wird in der während der Sitzung ausge-

hängten Fassung gem. § 10 (1) BauGB beschlossen. 
 
2.  Die zugehörige Begründung mit Umweltbericht wird beschlossen.“  
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Planungsbeschluss und Planungsziel 
 
Die Aufhebungssatzung „Büchnerstraße“, WI 102, umfasst die Bebauungspläne WI 37 und 
WI 38. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18. November 2008 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Westbahnhof“, WI 83, beschlossen. Der Geltungsbereich umfasst auch 
den Geltungsbereich des ehemaligen Bebauungsplanes WI 37 und den größten Teil des ge-
ltenden Bebauungsplanes WI 38. 
 
Die Planung „Westbahnhof“ dient der Umsetzung und Konkretisierung der Sanierungsziele im 
Programm Soziale Stadt „Westliches Ringgebiet“. Für den Bereich des Gewerbegebietes 
„Büchnerstraße“" ist eine Anpassung des Planungsrechts an zeitgemäße Standards für Gewer-
begebiete und an die Ziele des „Zentrenkonzeptes Einzelhandel“ geplant. In dem Teil des Ge-
ltungsbereichs WI 38, der nicht im Plangebiet WI 83 liegt, wurde die Westtangente  (A 391) rea-
lisiert. Eine kleine Restfläche westlich der A 391 wurde bereits durch den Bebauungsplan „Altes 
Kasernengelände Münchenstraße“, WI 63 (Rechtskraft 9. Oktober 1987), überplant. 
 
Der Bebauungsplan WI 37 ist nicht anwendbar. 
 
Die Aufhebung der Bebauungspläne WI 37 und WI 38 dient der Bereinigung des Plankatasters. 
Es ist erforderlich, ein eigenes Aufhebungsverfahren durchzuführen, da der Geltungsbereich 
des Planes WI 38 etwas größer ist, als der Geltungsbereich des neuen Planes WI 83. Die Auf-
hebungssatzung soll gleichzeitig mit dem Bebauungsplan „Westbahnhof“, WI 83, in Kraft treten. 
Beide Verfahren werden deshalb parallel durchgeführt. 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffen tlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB und sonstiger Stellen 
 
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 8. Februar bis 5. März 2010 durchgeführt. 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Am 24. August 2010 wurde die öffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss beschlossen 
und in der Zeit vom 3. September bis 4. Oktober 2010 durchgeführt. 
 
 
Während beider Beteiligungen wurden keine Anregungen vorgebracht. 
 
Empfehlung 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Aufhebung der Bebauungspläne WI 37 und WI 38 als Satzung, 
„Büchnerstraße“, WI 102, sowie die Begründung mit Umweltbericht zu beschließen. 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1: Übersichtskarte 
Anlage 2. Verkleinerung des aufzuhebenden Bebauungsplanes WI 38 
Anlage 3: Verkleinerung des aufzuhebenden Bebauungsplanes WI 37 
Anlage 4: Begründung und Umweltbericht 
 
I. A. 
gez. 
 
Leuer 
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Begründung mit Umweltbericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 


1 Rechtsgrundlagen 2 


2 Bisherige Rechtsverhältnisse 2 


3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 3 


4 Umweltbericht 4 


5 Gesamtabwägung 5 


6 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 5 


7 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der  
Bebauungsplan die Grundlage bilden soll 5 


8 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des 
Rechtsscheines unwirksamer Pläne 5 







 


1 Rechtsgrundlagen - Stand: 24. August 2010 - 


 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 


 


1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479) 


 


1.3 Planzeichenverordnung (PlanzV) 
 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58) 
 


1.4 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) 
 


1.5 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 
1163) 
 


1.6 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGNatSchG) 
 


in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 


1.7 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 


in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009 (Nds. GVBI. S. 366) 


 


1.8 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) 
 


in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009 (Nds. GVBl. S. 366) 
 


 


2 Bisherige Rechtsverhältnisse 


 
2.1 Flächennutzungsplan  


 
Für den Geltungsbereich dieser Aufhebungssatzung gilt der Flächennut-
zungsplan der Stadt Braunschweig in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. April 1978, der zuletzt am 27. August 2010 geändert wurde. Er stellt 
für den Aufhebungsbereich gewerbliche Bauflächen dar. 
 


2.2 Bebauungspläne 
 
Mit dieser Aufhebungssatzung sollen die Bebauungspläne WI 37 und WI 38 
aufgehoben werden. 
 
Der Bebauungsplan WI 37 wurde am 15. Februar 1961 rechtskräftig. Er setz-
te im Bereich Büchnerstraße beidseitig der Verkehrsfläche ein Handwerks-
gebiet fest. Dieser Bebauungsplan trat außer Kraft, als der Bebauungsplan 
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WI 38 am 1. November 1963 rechtskräftig wurde, der den Geltungsbereich 
WI 37 komplett mit einschließt. Der Bebauungsplan WI 37 wurde jedoch 
nicht endgültig aufgehoben. 
 
Der Bebauungsplan WI 38 setzt für den Bereich Büchnerstraße ein Gewer-
begebiet fest. Für einen nördlichen Teilbereich, der an den Jödebrunnen 
grenzt, wurde die Festsetzung „Erholungsfläche“ getroffen. Der westliche 
Teil des Geltungsbereichs ist für die damals geplanten Westtangente 
(A 391) vorgesehen (als Hinweis, nicht als Festsetzung). Für weitere Flächen 
im Geltungsbereich westlich der A 395 werden gar keine Festsetzungen ge-
troffen. 
 


2.3  Sanierungsrecht 
 


Der gesamte Aufhebungsbereich befindet sich mit Ausnahme der A 391 und 
der westlich daran angrenzenden Fläche im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet „Westliches Ringgebiet – Soziale Stadt“. Der Bereich „Westbahn-
hof“ ist Bestandteil dieses Sanierungsgebiets. 
 
Als Planungs- und Sanierungsziele sind zu nennen: 


 Entwicklung von öffentlichen Grünflächen 


 Entwicklung von Gewerbeflächen mit dem Ziel einer städtebaulichen Neu-
ordnung und Aufwertung des Bestandes 


 Verkehrliche Anbindung von Gewerbeflächen – auch des Bereiches 
Büchnerstraße – an die Münchenstraße 


 Umsetzung der Ziele des „Zentrenkonzeptes Einzelhandel“ 
 


3 Anlass und Ziel der Aufhebungssatzung 


 
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18. November 2008 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Westbahnhof“, WI 83 beschlossen. Der 
Geltungsbereich umfasst auch den Geltungsbereich des ehemaligen Be-
bauungsplanes WI 37 und den größten Teil des geltenden Bebauungsplanes 
WI 38. 
 
Die Planung „Westbahnhof“ dient der Umsetzung und Konkretisierung der 
Sanierungsziele. Für den Bereich des Gewerbegebietes „Büchnerstraße“ ist 
eine Anpassung des Planungsrechts an zeitgemäße Standards für Gewer-
begebiete und an die Ziele des „Zentrenkonzeptes Einzelhandel“ geplant. 
Zur Entlastung des Wohngebietes Hugo-Luther-Straße von Gewerbeverkehr 
soll die verkehrliche Anbindung von Gewerbeflächen – auch des Bereiches 
Büchnerstraße – zukünftig an die Münchenstraße erfolgen. 
 
In dem Teil des Geltungsbereichs WI 38, der nicht im Plangebiet WI 83 liegt, 
wurde die Westtangente (A 391) realisiert. Eine kleine Restfläche westlich 
der A 391 wurde bereits durch den Bebauungsplan „Altes Kasernengelände 
Münchenstraße“, WI 63 (Rechtskraft 9. Oktober 1987) überplant. 
 
Die Aufhebung der Bebauungspläne WI 37 und WI 38 dient der Bereinigung 
des Plankatasters. Es ist erforderlich, ein eigenes Aufhebungsverfahren 
durchzuführen, da der Geltungsbereich des Planes WI 38 etwas größer ist, 
als der Geltungsbereich des neuen Planes WI 83. Die Aufhebungssatzung 
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soll gleichzeitig mit dem Bebauungsplan „Westbahnhof“, WI 83, in Kraft tre-
ten. Beide Verfahren werden deshalb parallel durchgeführt. 
 


4 Umweltbericht 


 
4.1  Beschreibung der Planung 


 
Für das Stadtgebiet zwischen Hugo-Luther-Straße, A 391, Münchenstraße 
und der Kleingartenanlage Westbahnhof soll der Bebauungsplan „West-
bahnhof“, WI 83, aufgestellt werden. Dieser wird – den heutigen Erfordernis-
sen und den Sanierungszielen entsprechend – Gewerbeflächen, Verkehrs-
flächen und Grünflächen festsetzen. Der bisher hier geltende Bebauungs-
plan WI 38 und dessen Vorläufer WI 37 werden damit entbehrlich und sollen 
aufgehoben werden. 
 


4.2 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
 


Eine Alternative zur Aufhebung der Bebauungspläne WI 37 und WI 38 be-
steht nicht, da sie durch den neuen Bebauungsplan WI 83 ersetzt werden 
sollen. 
 


4.3 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung 
 
Besondere planerische Vorgaben sind nicht zu berücksichtigen. 
 


4.4 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der  
Informationsgrundlagen 
 
Die Aufhebungssatzung soll erst und nur in Kraft treten, wenn der Be-
bauungsplan WI 83 auch in Kraft tritt. Eine Darstellung möglicher Auswir-
kungen auf die Umwelt durch die Aufhebung kann mit Hinweis auf die Um-
weltprüfung, die im Rahmen des Bebauungsplanes WI 83 durchgeführt wird, 
entfallen. Deshalb werden in diesem Umweltbericht keine näheren Ausfüh-
rungen zur Beschreibung und Bewertung der Umwelt und zu Prognosen ge-
macht. 
Ebenso sind Beschreibungen von Ausgleichsmaßnahmen und von Überwa-
chungsmaßnahmen entbehrlich. 
Mit der Aufhebung des WI 38 sind auch für die über den Bebauungsplan 
WI 83 hinausgehenden Flächen keine umweltrelevanten Auswirkungen ver-
bunden, da der Bebauungsplan WI 38 für diese Flächen keine Festsetzun-
gen trifft. 
 


 
4.8 Zusammenfassung 


 
Die Bebauungspläne WI 37 und WI 38 sollen aufgehoben werden, wenn der 
Bebauungsplan „Westbahnhof“, WI 83, in Kraft tritt. Da im Rahmen des 
Planverfahrens WI 83 alle Umweltbelange detailliert geprüft werden, wird 
diesbezüglich auf das parallel laufende Planverfahren verwiesen. 
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5 Gesamtabwägung 


 
Die Bebauungspläne WI 37 und WI 38 sollen aufgehoben werden, wenn der 
Bebauungsplan „Westbahnhof“, WI 83, in Kraft tritt. Im Rahmen des Planver-
fahrens WI 83 werden alle öffentlichen und privaten Belange detailliert ge-
prüft sowie gegeneinander und untereinander abgewogen werden. Dabei 
wird auch das bisherige Planungsrecht in die Abwägung eingestellt werden. 
 
Die Pläne WI 37 und WI 38 entsprechen nicht mehr heutigen Standards so-
wie den städtischen Sanierungs- und Planungszielen und sollen deshalb 
endgültig aufgehoben werden. Sollte der neuen Bebauungsplan WI 83 außer 
Kraft treten, z.B. durch gerichtliche Nichtigkeitsfeststellung, so leben die al-
ten Pläne nicht wieder auf. Die Notwendigkeit eines neuen Planverfahrens 
wäre in diesem Fall zu prüfen. 
 


6 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 


 
6.1 Planungsrecht 


 
Die Bebauungspläne WI 37 und WI 38 werden parallel zur Rechtskraft des 
Bebauungsplanes WI 83 aufgehoben. Die wesentlichen Auswirkungen der 
neuen Planung werden in der Begründung zum Bebauungsplan WI 83 be-
handelt. Für die Fläche westlich der A 391 gilt der rechtskräftige Bebauungs-
plan WI 63 weiter. Für die Fläche der A 391 selbst ist keine weitere pla-
nungsrechtliche Vorgabe erforderlich. 
Die Aufhebung dient unter anderem der Bereinigung des Plankatasters. 


 
6.2 Kosten 


 
Der Stadt Braunschweig entstehen durch die Aufhebung der Bebauungs-
pläne keine Kosten. Planungsschäden im Sinne der §§ 39 – 44 BauGB sind 
nicht erkennbar. 
 


7 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan 


die Grundlage bilden soll 


 
Bodenordnende oder sonstige Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 


8 Aufhebung von Bebauungsplänen, Beseitigung des Rechtsscheines 


unwirksamer Pläne 


 
Mit dem Eintreten der Rechtskraft dieser Aufhebungssatzung sind die Be-
bauungspläne WI 37 und WI 38 endgültig aufgehoben. 
 















